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Bekanntmachungen 
 
 
 
 
Gemeinde Kaisten/Ittenthal, Fussweg Rüttiweg/Mülackerweg, Baubeginn 
 
Ab dem 7. Mai 2012 wird die Firma J. Rebmann AG, Kaisten, mit den Bauarbeiten für den Fussweg 
Rüttiweg/Mülacherweg im Ortsteil Ittenthal beginnen. Die Bauarbeiten dauern bis ca. Ende 
Mai/Anfangs Juni 2012. Wir bitten um Kenntnisnahme und Verständnis gegenüber den notwendigen 
Bauarbeiten. 
 
Gemeinderat Kaisten 
 
 
Hundekontrolle und Hundetaxe  
 
Das neue Hundegesetz (HuG) schafft die Rahmenbedingungen für einen sicheren und 
verantwortungsbewussten Umgang mit Hunden. Das Gesetz tritt per 1. Mai in Kraft. Es bringt einige 
Neuerungen im Bereich Hundekontrolle und Hundetaxe. Neu wird es keine Hundekontrollmarke 
mehr geben. Die Identifikation der Hunde erfolgt mittels des obligatorischen Mikrochips. Ab 1. Mai 
bis spätestens 31. Mai sind alle Hundehalter in der Gemeinde, insbesondere auch alle neuen 
Hundebesitzer, verpflichtet, bei der Finanzverwaltung Kaisten vorbeizukommen, um ihren Hund zu 
registrieren. Die Hundehalter haben den Heimtierausweis sowie den Sachkundenachweis 
vorzulegen. Gleichzeitig ist die Hundetaxe von Fr. 115.00 zu bezahlen. Für weitere Auskünfte steht 
die Gemeindeverwaltung gerne zur Verfügung. 
 
 
Krankenkassen-Prämienverbilligung für das Jahr 2013 
 
Einwohner/Einwohnerinnen und Familien der Gemeinde, die in bescheidenen wirtschaftlichen 
Verhältnissen leben, können die Prämienverbilligung für die obligatorische Krankenversicherung 
anmelden. Die Antragsformulare für die Prämienverbilligung 2013 können bei der SVA-Zweigstelle 
im Gemeindehaus während den üblichen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 
Die ausgefüllten Formulare müssen bis spätestens 31. Mai 2012 wieder bei der SVA-Zweigstelle 
Kaisten eingereicht werden. Später eingehende Gesuche können leider nicht mehr berücksichtigt 
werden. Bitte legen Sie dem Gesuch den Krankenkassenausweis 2012 für jede Person sowie die 
letzte definitive Steuerveranlagung bei. Bezüger von Ergänzungsleistungen der AHV und IV müssen 
keinen Antrag stellen. 
 
SVA-Zweigstelle Kaisten 
 
 
 
Kaisten, 1. Mai 2012 
Die Gemeindekanzlei  


